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Qeopold von Gottes Gnaden ,

Großherzog von Baden , Herzog von Zaͤhringen.

Mit Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände haben

Wir beſchloſſen und verordnen , wie folgt :

I . Tis tlcil .

Allgemeine Beſtimmungen .

Von den Rechten der Gemeindebürger .

§. f

Die Rechte der Gemeindebürger ſind :

10 das Recht des ſtändigen Aufenthalts in der Gemeinde

und der Benutzung aller Gemeinde - Anſtalten ;
2 der Stimmengebung bei Gemeindeverſammlungen ;

3 ) der Wahlfähigkeit und Wählbarkeit zu allen Ge⸗

meinde⸗Aemtern ;

der Theilnahme an dem Gemeinde - und Almendgut ,

und zwar die unter Nro . 2 . 3. 4. bezeichneten Rechte

nach Vorſchrift des Geſetzes über Verfaſſung und Ver⸗

waltung der Gemeinden ;

5 ) des Betriebes eines jeden Gewerbes nach Vorſchrift

der Geſetze ;

6 ) des unbeſchränkten Erwerbs von Enae



7 ) das Recht , in der Gemeinde , deren Bürger Jemand

iſt , durch Heirath eine Familie zu gründen ;
8) das Recht des Anſpruches auf Unterſtützung aus den

Gemeindemitteln in Fällen der Dürftigkeit .
Denjenigen , die ein angebornes Bürgerrecht beſitzen ,

das Bürgerrecht aber noch nicht angetreten haben ,
ſtehen die ynter Nro . 1, 6. und §. genannten N zu .

SER
Die Rechte aller Gemeindebürger ſind gleich , wo nicht

das Geſetz über Verfaſſung der Gemeinden und das gegen —

wärtige einen Unterſchied machen .
§ . 3.

Niemand kann in Zukunft das Bürgerrecht in
wer

als

einer Gemeinde beſitzen .
;

M Siter

Von der Erwerbung des Buͤrgerrechts .

§. 4 .

Das Bürgerrecht wird erlangt :
1) durch Geburt ;

`
'

2 durch Annahme .

OI ,

Bürgertöchter haben ein angebornes Bürgerrecht , frien
aber daffelbe erft antreten , wenn fie fich mit einem Gez

meindebürger verheirathen .
Andere Frauensperſonen erlangen das Bürgerrecht nur

durch Verehelichung mit einem Gemeindebürger oder Auf —

nahme ihres Ehemannes in das Bürgerrecht .

Auch nach getrennter oder nichtig erklärter Ehe behält
die Ehefrau ihr Bürgerrecht in der Gemeinde , in welcher

ihr Ehemann daſſelbe zur Zeit der Auflöfung der Ehe



a
zur Zeit der Verehelichung ſolches hatte ; das frühere durd

;

hatte . Sie hat jedoch , fo lange iht Ehemann lebt , keinen

Anſpruch an die Bürgernutzungen .

1 . Kapitel .
Von der Erwerbung des Bürgerrechts i

Geburt . ;

§. 6 .

Alle ehelichen Kinder haben das angeborne Bürgerrecht
in der Gemeinde , in welcher ihr Vater zur Zeit der Geburt ,

oder wenn er früher geſtorben ſeyn ſollte , zur Zeit ſeines

Abſterbens Bürger geweſen iſt .
i

S

Uneheliche Kinder erlangen bag Bürgerrecht in der Gez

meinde , in welcher die Mutter zut Zeit der Entbindung
das angeborne Bürgerrecht hatte .

§. 8.

Durch nachgefolgte Ehe der Eltern erwerben die der

elterlichen Gewalt noch nicht entlaſſenen , im Ehevertrage
oder vorher geſetzlich von dem Vater anerkannten Kinder

das Bürgerrecht in der Gemeinde , in welcher ater -

die Mutter erworbene hýrt auf .-
Ç 9 .

War das Kind zur Zeit der Verehelichung ſeiner Eltern
der elterlichen Gewalt bereits entlaſſen , ſo behält es ſein

bisheriges Bürgerrecht . 2

S O :

Zu dem Antritte des angebornen wird
erfordert :

1 ) die Volljährigkeit ;
2) der Beſitz eines den Unterhalt einer amitie Yichernden

Vermögens oder Nahrungszweigs , und



3 ) in ſo fern die Ausübung des Nahrungszweiges an ge⸗

ſetzliche Bedingungen gebunden iſt , die Wachtmäiftütdaß ſolchem Genüge gethan ſey .

§. 1t .
Wer fein Bürgerrecht antreten wil , hat bei dem Gez

meinderathe ſeinen Willen zu erklären und die Erforderniſſe

Für den Eintritt in Dag angeborne aT T zu

entrichten :
in den Städten Karlsruhe , Mannheim „ Freiburg

und Heidelberg ıı e aO
in den übrigen Städten iber 3000 Seelen Sfl .
m allen übeigen Staten Ce

in den Candgememndet i . a a eaa

Der Gemeinderath kann unter Zuſtimmung des Aus⸗

ſchuſſes den Unvermöglichen dieſe Gebühren ganz oder

theilweiſe nachlaſſen . Frauensperſonen haben für den

Antrittzihres angebornen Bürgerrechts $. 5 ) biefaraon
Geben niht zu bezahlen. |

Şe 43 : l
Außer dieſen Gebühren dürfen keine weiteren , unter wel — J

chem Namen es auch ſey , weder fuͤr die Gemeindekaſſe ,
noch für den Gemeinderath , gefordert werden .

§. 14 . f ; :

Wo in einer . Gemeinde von einem neu aufgenommenen

Bürger ( § . 38 ) befondere Beiträge für gemeinnützige

Localanſtalten gefordert werden dürfen , können ſolche Bei -
träge auch für den Antritt des angebornen Prorat
bezogen werden,

A



Kapitel .
Von der a

A des Bürgerechts durch

Aufnahme .

. 45
Dem Gemeinderath ſteht allein das Recht der „Bürher⸗

aufnahme zu , nach Vorſchrift dieſes Geſetzes .
Der Beſchluß des Gemeinderaths kann aber nur nach

erfolgter Zuſtimmung des E e8 in Wirkſam⸗
keit treten .

In ſtandes - und grundherrlichen Orten muß auch der

Standes - und Grundherr in den Fällen der §9. 40 und 54

über die Annahmsgeſuche gehört werden .

. 4165
Die Bürgeraufnahme darf weder auf eine beſtimmte

Zeit , noch unter einer , die geſetzlichen Rechte des Gemein⸗

debürgers beſchränkenden , Bedingung ertheilt werden .

17

Jeder badiſche Staatsbürger hat das Recht , die bürger —
liche Aufnahme in jeder Gemeinde des Großherzogthums
für ſich und ſeine , der Gewalt nicht entlaſſenen , Kinder zu

verlangen , wenn er die perſönlichen Eigenſchaften beſitzt

und die geſetzlichen Bedingungen erfüllt . Die noch unter
elterlicher Gewalt ſtehenden Kinder des Aufgenommenen
erwerben das Bürgerrecht durch die Aufnahme des Vaters ,
verlieren aber das bisher in einer andern Gemeinde ihnen

zugeſtandene Bütrgecrecht
§. 18 .

Die perſönlichen Eigenſchaften ſind :

1 ) die Volljährigkeit ; —
2 ) ein guter Leumund .

aa wLpeas



§ 19 .

Einen ſchlechten Leumund haben :

19 Alle , die durch ein gerichtliches Erkenntniß zu einer

mehr als zweijährigen Freiheitsſtrafe oder gur Dienſt⸗

entſetzung verurtheilt worden ſind ;

29 Alle , die in den letzten fünf Jahren , welche ihrer Auf —

nahme vorhergehen , wegen Diebſtahls oder Betrugs ,
oder wegen Unterſchlagung , oder wegen eines aus⸗

ſchweifenden Lebenswandels mit irgend einer gerin⸗

geren Strafe belegt worden ſind ;

3 ) Alle , welche zur Zeit der Anbringung ihres Geſuchs

in eine peinliche Unterſuchung verwickelt ſind ;

49 alle offenkundige ſchlechte Haushälter .

§. 20 .

Der Nachſuchende hat das Zeugniß des guten Leumunds

von dem Gemeinderath der Gemeinden beizubringen , in -

welden er fidh in dem legten Jahr vor Anbringung feines

Geſuchs aufgehalten hat .

Der Gemeinderath in der Gemeinde , in welche die Auf⸗

nahme nachgeſucht wird , kann die Beibringung dieſes

Zeugniſſes nachſehen , wenn der Nachſuchende kurze Zeit

vor ſeinem Anſuchen mit guten Zeugniſſen aus der Fremde

zurückgekommen iſt , oder wenn überall kein

t
Bervaht eines

böſen Leumunds vorliegt .
21

Auch den Entmündigten und Mundtodten kann von dem

Gemeinderath die Aufnahme verſagt werden .

. 122 . E
Die geſetzlichen Bedingungen der Bürgeraufnahme ſind:

1 ) die Nachweiſung eines beſtimmten Nahrungszweigs

nach Vorſchrift des §. 10 . Nro . Nund 3 ;

2 der Beſitz des in S. 23 feſtgeſetzten Vermögens .



S: 23 ;

Das Vermögen muß beſtehen :
1 ) in den Städten Karlsruhe , Mannheim , Freiburg und

Heidelberg in Ein Tauſend Gulden ;
2 in den Städten Konſtanz, Raſtatt , Pforzheim, Wert⸗

heim , Bruchſal , Offenburg , Durlach , Lahr , Baden

und Ettlingen in Sechshundert Gulden ;
3 ) in den übrigen Städten und

Sorngagemoen
in Drei

De Gulden .

8. 24 .

Von jeder fremden Frauensperſon , welche mit einem Ge—⸗

meindebürger ſich verehlicht , ſo wie von der Ehefrau des

in eine Gemeinde aufzunehmenden Bürgers , muf ein Bers

mögen von 150 fl . nachgewieſen werden .

25 .

Nur dasjenige Vermögen kommt in Berechnung , welches
der um die Bürgerannahme Nachſuchende eigenthümlich
und nach Abzug der Schulden im

n Beſitz hat .

§. 26 .

Ausgenommen von der Vermögensberechnung ſind , und

kommen bei ſolcher nicht in Anſchlag , die Kleider und das

Leibweißzeug :

SI
Als nachgewieſenes Vermögen wird nur dasjenige ange —

ſehen , was nach Abzug des von dem Bewerber zu entrich —
tenden Einkaufsgeldes übrig bleibt .

9. 28 .

Wird die Aufnahme zum Behuf der Verheirathung mit

einer Bürgerstochter oder Bürgerswittwe nachgeſucht , ſo



a

iſt das eigenthümliche ſchuldenfreie Vermögen beider Ver —

lobten zuſammen zu rechnen .

§. 29 .

In dieſem Falle kann dem Bewerber nur die vorläufige

Verſicherung gegeben werden , daß ihm , wenn die angege⸗

bene Heirath zu Stande komme , das Bürgerrecht ertheilt

werde ; die Bürgeraufnahme tritt dann erſt in
Wireſäftent,

wenn die Ehe geſchloſſen iſt .

5, 30. 5

Zu den geſetzlichen Bedingungen gehört die baare Ent-
richtung eines Einkaufsgeldes vor der Aufnahme ,

Der Betrag des Einkaufsgeldes wird feſtgeſetzt :

a ) in den Städten Karlsruhe , Mannheim , Freiburg und

Heidelberg auf Einhundert und zwanzig Gulden ;
b ) in alen übrigen Städten über 3000 Seelen auf

sehn Procent von der Summe , welde fidh ergibt , wenn

das Geſammtſteuerkapital des Orts durch deſſen

Seelenzahl , ohne Einrechnung der ſtaatsbürgerlichen
E . Einwohner, getheilt wirdz

in Städten unter 3000 Seelen auf acht Procent , in den

Landgemeinden auf fünf Procent von der Summe , welche

durch die vorgedachte Theilung des Geſammtſteuer⸗

kapitals auf den Kopf fällt .

uoeberſteigt jedoch in beiden letztgedachten Fällen der

Kopftheil von dem Geſammtſteuerkapitale den Betrag
von 1000 fl . , ſo können von dem höheren Betrage
keine Procente gerechnet werden .

§. 31.
Für die Frau des Bewerbers , welche keine R `

ter oder Bürgerswittwe der Gemeinde iſt , in welche die

Aufnahme geſucht wird , ſo wie für die fremde Frauens⸗



perſon , welche einen Gemeindebürger heirathet , iſt die

Hälfte des Einkaufsgeldes , welches die aufzunehmende
fremde Mannsperſon nach dieſem Geſetze zu bezahlen hat ,

zu entrichten .

G. PID E
Für Kinder des Bewerbers , die noch unter väterlicher

Gewalt zur Zeit ſeiner Aufnahme ſtehen , wird kein beſon⸗
deres Einkaufsgeld bezahlt .

§. 33 .

Wird die Aufnahme in das Bürgerrecht in der Abſicht

nachgeſucht , um ſich mit einer Bürgerstochter oder Bürgers —
wittwe zu verehlichen , ſo iſt nur die Hälfte des Einkaufs⸗

geldes zu entrichten ; zerſchlägt ſich die Heirath nach der

Aufnahme , ſo iſt , in ſo fern nicht der Fall des §. 29 ein⸗

tritt , der Aufgenommene
Die

andere Hälfte nachzuzahlen

verpflichtet , er mag ſpäter èine Bürgerstochter heirathen
oder nicht .

Hat der Tod die Verehelichung unmöglich gemacht , Pift die andere Hälfte niht mehr gu entrichten .

§. 34 .

Befinden ſich in einer Gemeinde Almendnutzungen , ſo

hat der Aufzunehmende noch weiter , außer dem Einkaufs⸗
geld , den nach einem zehnjährigen Durchſchnitt zu berech⸗
nenden dreifachen Betrag der jährlichen Almendnutzungen ,
nach Abzug der darauf ruhenden Laſten , an die Gemeinde⸗

kaſſe , jedoch erſt , wenn er wirklich in den Genuß einrückt ,

zu entrichten , in ſo fern der Genußberechtigte nicht vorzieht ,
der Gemeinde für drei Jahre den Genuß der Almend zu

überlaſſen .
Iſt der Almendgenuß in verſchiedene Klaſſen von perz

ſchiedenem Werthe getheilt , ſo iſt der dreifache Betrag des



14

Durchſchnittswerthes aller Klaſſen bei dem Einrücken in die

erſte Klaſſe zu entrichten . Wenn der Genußberechtigte den
Betrag nicht baar bezahlen kann , ſo wird das ihn treffende

Almendſtück ſo lange von der Gemeinde verpachtet , bis

durch den Pachtſchilling der
âi zahlende Beitrag gez

wonnen ift . Š ;

§. 35 .

Beſtehen in einer Gemeinde Bürgerholzgaben , ſo iſt auch

dafür ein , nach den oben angegebenen zu ent⸗

richtender , Betrag zu bezahlen .

ASO

Außer der vorgeſchriebenen Einkaufsſumme und , in dem

vorkommenden Falle , dem dreifachen Jahresbetrag der Bür⸗

gernutzungen„ hat der Neuaufgenommene keine weitere Ab —

gabe in die Gemeindekaſſe und für den Gemeinderath zu
entrichten , unter welchem Namen ſolche ſeither auch gefor⸗
dert worden ſeyn mag .

SETIT

Ueber Bürgereinkaufsgelder , welche ſeither von anderen ,
als von den Gemeinden , in welche die Aufnahme geſchieht,
bezogen wurden , wird die nähere Beſtimmung einem beſon⸗
deren Geſetze vorbehalten .

Der Betrag des ſeitherigen Bezugs kann nie erhöht wer⸗
den , auh nie in einem Antheil an dem Einkaufsgeld be⸗

ſtehen , welches in die Gemeindekaſſe fällt .

NE
S

S

Wo bisher herkömmlich beſondere Beiträge der neu ein⸗

tretenden Bürger zu Armen - oder Verpflegungs - oder an⸗

deren Localanſtalten bezahlt werden mußten , ſollen dieſe
Beiträge auch noch ferner bezahlt werden . Auch in anderen
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Gemeinden können durch den Gemeinderath , mit Zuſtim⸗
mung des Bürgerausſchuſſes und mit Genehmigung der

Staatsbehörde ſolche Beiträge zu Localanſtalten einge⸗
führt werden .

§. 39 .

Einer Frauensperſon ,die ſich mit einem Gemeindebürger
verehlicht , kann , wenn ſie den im §. 24 und 31 enthalte⸗
nen Vorſchriften Genüge leiſtet , und wenn gegen ihren
Leumund im Sinn des 6. 19 nichts einzuwenden i die

Aufnahme nicht verweigert werden .

§. 40 .

Ginem Ausländer können der Gemeinderath und Aus⸗

ſchuß nur die vorläufige Verſicherung ertheilen , daß er nach
erlangtem Indigenat das Bürgerrecht erhalten werde .

Die Aufnahme tritt erſt in Wirkſamkeit , wenn der Aus⸗

länder das Indigenat von der Staatsbehörde erhalten hat .
Ein Ausländer hat das Doppelte des Vermögens eines

Inländers nachzuweiſen , und das doppelte Einkaufsgeld
( § . 30 ) zu entrichten . Ein Ausländer , der Unterthan eines

deutſchen Bundesſtaates iſt , hat nur das einfache Vermö —

gen , gleich einem Inländer , nachzuweiſen , aber das Dop —
pelte , im §. 30 beſtimmte Einkaufsgeld zu erlegen .

Die in §. 31 und 33 enthaltenen Beſtimmungen kommen

einem ſolchen nur dann zu Statten , wenn er ſich mit einer

Bürgerstochter oder Bürgerswittwe verheirathet .

S. 41.
Wenn der aufzunehmende Inländer die geſetzlichen Ei —

genſchaften hat , fo darf ihm die Aufnahme aug dem Grunde

nicht verſagt werden , daß die Einwohnerſchaft oder das

Gewerbe , welches der Aufzunehmende treiben will , über⸗

ſetzt ſey .
=



J . 42 .

Dem Gomeinderaih ſteht in Städten über 3000 Seelen
unter Zuſtimmung des Ausſchuſſes , in Städten unter

3000 Seelen und in Landgemeiuden aber unter Zuſtimmung
der Gemeinde , das Recht zu , das einzubringende Vermö⸗

gen ganz oder theilweiſe nachzuſehen , das Einkaufsgeld

theilweiſe oder ganz nachzulaſſen, wenn es für die Ge⸗

meinde von beſonderemWerthe it , den Anfu hmanhen
zu erhalten .

Die Gemeinde , und in Städten , in welchen ein pete
Ausſchuß beſteht , dieſer Ausſchuß , kann auch dag Erforderz

niß des guten
Leumunds des Aufzunehmenden nachſehen.

S, 43 ,

Die Einkaufsſumme und alles , was fiir den Antheil an ;

dem Bürgergenuß entrichtet wird , ift zum Grundſtocksver⸗

mögen zu ziehen . Das Kapital darf nicht zu⸗ laufenden

Ausgaben verwendet werden ,

`

3 . Kapitel .
87 X n

Wirkungen des angetretenen Bürgerrechts .

§. 44 .
j Bon dem Tage des angetretenen Bürgerrechts ibt
der neue Bürger die im §. 1 aufgezähltenRechte. In Bezug

auf das Recht zu dem Almendgenuß und Bürgerholzgaben
entſcheidet die Vorſchrift des §. 87 des Geſetzes über die
Verfaſſung und Verwaltung der Gemeinden .

§ 45 .

Von dem nämlichen Tag des Antritts des Sigersdjis
an tritt er auch in alle Pflichten ein , die der Gemeinde⸗

verband auflegt , und übernimmt alle Gemeindelaſten



§. 46 .

Frei von perſoͤnlichen Laſten , ſo weit ſie noch Statt

finden , ſind:
i

1 ) die Gemeindebuͤrger , die zugleich Staatsdiener , ſtandes —

und grundherrliche Beamte , Geiſtliche und Schullehrer

find , die Acciſoren und Foͤrſter;
der Buͤrgermeiſter ;
die Ehemaͤnner der Hebammen ;
die Soldaten , Zollgardiſten und Gendarmen in acti⸗

vem Dienſt , Amts⸗ und Gemeindediener ;
Invaliden ;

diejenigen , welche das fuͤnfundſechzigſte Jahr ihres
Alters erreicht haben .

SAT i

Von Geldleiſtungen, welche fuͤr Gemeindedienſte umgelegt
werden , finden in der Regel keine Ausnahmen Statt ; es kann

jedoch der Gemeinderath mit Zuſtimmung des Buͤrgeraus —
ſchuſſes einzelnen Klaſſen von Buͤrgern dieſe Leiſtung nad
laſſen , oder weitere Befreiungen vom perſoͤnlichen Dienſte,
als das gegenwaͤrtige Geſetz erkennt , bewilligen .

i 9. 48 .

Die Laſten , die auf dem Bezug des Almendgenuſſes und

der Buͤrgerholzgaben liegen , hat jeder erſt von der Zeit
an zu tragen , in welcher er in den Genuß einruͤckt .

9. 49 .

Wenn Naturaldienſle geleiſtet werden , fo ſteht es jedem
frei , ſolche ſelbſt oder durch einen tauglichen Stellvertreter

verſehen zu laſſen .

Ein Buͤrger, der wegen Krankheit , Gebrechlichkeit oder

Abweſenheit , oder aus anderen erheblichen Verhinderungs⸗
urſachen , im einzelnen Fall den Dienſt nicht ſelbſt verſehen

R 2
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fanit , ift zur Stellung eines Stellvertreters nicht, wohl aber

zur Nachholung des Dienſtes verpflichtet , wenn ihm ſolcher
nicht von dem Gemeinderath nachgelaſſen wird .

4 . Kapitel .

Von den Ortsabweſenden .

§. 50 .
š

Von der Zeit an , als ein Gemeindebuͤrger ſeinen ſtaͤndi—

gen Wohnſitz in einer anderen inlaͤndiſchen oder auslaͤndi —

ſchen Gemeinde aufſchlaͤgt, und ſo lange er in dieſer an —

deren Gemeinde feinen Wohnſitz hat , ruhen ſein Recht der

Stimmgebung bei Gemeindeverſammlungen , die Wahlfaͤhig—
keit zu Gemeindeaͤmtern und die Theilnahme am Almend —

genuß .

Der Gemeindebuͤrger , welcher , ohne ſeinen ſtaͤndigen
Wohnſitz in einer anderen Gemeinde aufzuſchlagen , ein Jahr
lang in einer anderen Gemeinde ſich aufhaͤlt, verlier mach

Ablauf dieſes Jahres , waͤhrend der Dauer der Abweſenheit ,
das Recht zum Buͤrgergenuß , er wird aber auch auf eben

ſo lange von der Entrichtung der darauf ruhenden Laſten

befreit . Nach ſeiner Ruͤckkehr ruͤckt er jedoch bei der erſten

Eroͤffnung von Genußtheilen wieder ein .

Er hat ferner keine perſoͤnlichen Gemeindedienſte zu lei —

ſten , wohl aber die Laſten zu tragen , zu welchen die Ver —

pflichtung auf dem Beſitze von Liegenſchaften jeder Art ruht .

Dieſe Vorſchrift findet keine Anwendung auf denjenigen ,
der ſeine , eine eigene Haushaltung bildende , Familie in der

Gemeinde zuruͤcklaͤßt . :
Der Gemeinderath kann auch anderen Ortsabweſenden ,

welde einen Stellvertreter gur Erfuͤllung ihrer gemeinde⸗
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buͤrgerlichen Verpflichtungen beſtellt haben , den Buͤrger⸗
genuß zukommen laſſen .

§. 52 .

Die naͤmlichen Beſtimmungen treten bei der Wittwe eines

Gemeindebuͤrgers ein .

Ausgenommen von dem Verluſte des Buͤrgergenuſſes fuͤr
die Dauer ihrer Abweſenheit ſind die Buͤrgerwittwen , welche
außer dem Ort auf långereagder kuͤrzere Zeit in Dienſte

treten .

§ . 53 .

Wer ſeinen ſtaͤndigen Wohnſitz außer der Gemeinde ver

legt , ift gehalten , jaͤhrlich eine Buͤrgerrechtsrecognition ,
welche die Summe von zwei Gulden nicht überſteigen darf ,
zu entrichten .

5 . Kapitel .

Von dem Buͤrgerrecht der Ifraeliten .

§ 54 .

In Bezug auf die buͤrgerlichen Rechte der Ifraeliten
findet weder das gegenwaͤrtige , noch das Geſetz uͤber Ver —

faſſung der Gemeinden , eine Anwendung. Es bleiben daher
die beſtehenden Geſetze hinſichtlich ihres Rechtsverhältniſſes
zu den Gemeinden in Kraft .

6. Kapitel .
Von dem Buͤrgerrechte der Kinder der

Staatsdiener .

oa §. 55%½

Die Kinder der Staatsdiener , Officiere und die mit

Officiersrang Angeſtellten mit eingeſchloſſen , der Geiſtlichen
2 *



und Schullehrer haben in der Gemeinde das angeborene
Buͤrgerrecht , wo ihr Vater angeſtellt iſt oder angeſtellt

mar , in ſo fern dieſer nicht in einer Gemeinde das ange —

borene oder durch Aufnahme erlangte Buͤrgerrecht hat ,

oder zur Beit feines Todes hatte , in - nede Falle ſolches

auf ſeine Kinder uͤbergeht .

$. 750 .

War ot Bater , welcher/angeborenes Buͤrgerrecht hatte ,
in mehreren Gemeinden angeſtellt , ſo verliert das Kind

durch die Niederlaſſung in eine dieſer Gemeinden das

Recht , ſein angeborenes Buͤrgerrecht in der anderen an —

zutreten .

§. 57 .

Die im vorigen Paragraphen genannten Soͤhne ſind , um

das ihnen zuſtehende angeborene Buͤrgerrecht anzutreten , an

die im §. 10 —13 vorgeſchriebenen Erforderuiſſe gebunden ,
und muͤſſen , wenn ſie in den Buͤrgergenuß einruͤcken wollen ,
die im §. 34 und 35 be⸗

zahlen .

§. 58 .

Die Pflicht , dieſe Kinder (§. 56 ) , ſo lange ſie ihr an⸗

geborenes Buͤrgerrecht nicht angetreten haben , im Falle der

Duͤrftigkeit zu unterſtuͤtzen , liegt dem Staate ob.
1

7 A
:

§. 59 .

Die Kinder anderer vom Staate Angeſtellten haben das

Buͤrgerrecht nur da , wo ſolches ihrem Vater kraft ſeiner
Geburt oder der Aufnahme zuſteht „ oder zur Zeit ne
Todes zugeſtanden iſt .



7 . Kapitel .

Von dem Buͤrgerrecht in Gemeinden , die aus

verſchiedenen Orten zuſammengeſetzt ſind .

§. ( 0 .

In Gemeinden , die aus mehreren Orten zuſammengeſetzt

ſind , und die eine gemeinſchaftliche Gemarkung haben , kann

jeder in ſolcher befindliche Buͤrger aus dem einen Orte in

den anderen frei uͤberziehen und daſelbſt ſein Gewerbe

treiben.

e OR

Jeder , der in eine ſolche Gemeinde geſetzlich neu aufge —
nommen werden muß , kann in jedem der zu der Gemeinde

gehoͤrigen Orte ſeinen Wohnſitz nehmen .

§ . 62

Haben die Orte , oder haben einige derſelben , aus wel⸗

hen die Gemeinde zuſammengeſetzt iſt , verſchiedene Gemar —

kungen , und es hat ſeither ein freier Ueberzug aus einem

Ort in den anderen Statt
gefünden⸗ fo behaͤlt es dabei

ſein Bewenden .

§. s 63. £

Im anderen Fall iſt der Ueberzug von einem Ort , der

eine eigene Gemarkung hat , in einen anderen , wie der

Ueberzug aus einer Gemeinde in eine andere in ſo fern

anzuſehen , daß der Ueberziehende ſich in den Buͤrgergenuß
der Gemeinde , in welche er zieht , einkaufen muß . Das

Naͤmliche tritt ein , wenn die ſaͤmmtlichen Orte zwar eine

gemeinſchaftliche Gemarkung , aber Almend⸗

vermoͤgen haben .
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§. 64 .

In zwei Orten kann keiner den Almendgenuß und die

Buͤrgerholzgaben zu gleicher Zeit beziehen.

Jeder , der in eine zuſammengeſetzte Gemeinde aufgenom⸗
men werden will , in welcher einer oder mehrere Orte eine

abgeſonderte Gemarkung haben , hat ſich zu erklaͤren, in

welchem er ſeinen Wohnſitz zu nehmen gedenkt , und ſolcher
das Einkaufsgeld und den Betrag des Buͤrgernutzens zu
entrichten , ſo fern letzterer zu bezahlen iſt .

8. Kapfit el .

Von dem ruhenden Buͤrgerrechte und dem

Verluſt des Buͤrgerrechts .

§. 66 .

Das Buͤrgerrecht ruht :

»

1 ) bei den Ortsabweſenden , nach Vorſchrift der 9 . 50

und 51 ;

2 ) bei den Bürgern , welche: ihren Lebensunterhalt Arz:
muthshalber aus oͤffentlichen Kaſſen oder Localanſtal —
ten erhalten , und zwar in der Art , daß dieſe Buͤrger,
ſo lange ſie dieſe Unterſtuͤtzung genießen , von Theil -

nahmen an Gemeindewahlen ausgeſchloſſen ſind ;
3 ) bei den Entmuͤndigten und Mundtodten .

Bei den unter Nummer 3 ) Genannten ruht das Recht der

Stimmgebung bei Gemeindeverſammlungen , die Wahlfaͤhig⸗
keit und die Waͤhlbarkeit.

N: 67.
Das Gemeindebuͤrgerrecht geht verloren :

1 ) durch den Verluſt des Staatsbuͤrgerrechts .

>



Die Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetzbuches über

den bürgerlichen Tod und ſeine Rechtswirkungen bleiben

bei Kräften . Jedoch kann der bürgerlich Todte an dem

Orte , wo er ein Bürgerrecht hatte , ſich aufhalten ,
und auf Unterſtützung aus öffentlichen Mitteln Anſpruch

machen .

§. 68 .

Die Berechtigung der Ehefrau des bürgerlich Todten

zum Almendgenuß , in welchem ſich der Verurtheilte vor

der Verurtheilung befand , richtet ſich nach den Grund -

ſätzen , welche für die Wittwe eines Bürgers gelten .

§. 69 .

Das Gemeindebürgerrecht geht ferner verloren :

2 ) durd ) Die definitive Aufnahme in das Gemeindebür⸗
gerrecht einer andern Gemeinde ;

3 ) durch Aufkündigung zum Behufe der Auswande⸗
rung oder des Eintritts in den Staatsdienſt , und waͤh⸗
rend deſſelben .

III . Titel .

Von dem Einſaſſenrechte .

§. 70 .

Jeder Staatsangehörige , der nicht vermöge ſeines Stan —

des oder Berufs , oder des angebornen oder durch Auf —

nahme erlangten Bürgerrechts einen ſtändigen Wohnſitz

hat , fann von einer Gemeinde des Großherzogthums frei —

willig aufgenommen , oder einer ſolchen zugewieſen werden .

VRTA
a

Cin derartiger Heimathloſer erhält durch dieſe Aufnahme
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oder Zuweiſung für ſich und ſeine Familie in folher Ges
`

meinde das Einſaſſenrecht .
Ehe eine ſolche Zuweiſung erfolgen kann , muß vorher

ausgemittelt ſeyn , ob der Zuzuweiſende als badiſcher

Staatsangehöriger betrachtet werdenmuß .

S IR

Das Einſaſſenrecht gibt die Befugniß , einen jeden er⸗
laubten Nahrungszweig , nach Vorſchrift der Geſetze , in der

Gemeinde zu treiben , die öffentlichen Gemeindeanſtalten
zu benutzen , und endlich den Anſpruch an die Gemeinde

auf die Unterſtützung in Fällen der Dürftigkeit ; ausge⸗
nommen, wo der Staat die Verbindlichkeit der i
Rigung hat .

N 7a

Wenn feine Gemeinde einen heimathloſen Staatsange⸗
hörigen freiwillig aufnehmen will , ſo iſt er einer ſolchen
von den Staatsbehörden unter Beobachtung folgender Vor⸗

ſchriften zuzuweiſen : /

) . Diejenigen , wefde ihr angebornes oder durch Auf⸗
nahme erlangtes Bürgerrecht in der Abſicht , auszu⸗
wandern , aufgegeben haben , auch wirklich ausgewan⸗
dert , und , ohne ein anderes Heimathrecht zu erlan⸗

gen , zurückgekehrt ſind , werden der Gemeinde zuge⸗
wieſen , in welcher ſie früher Bürgerrecht hatten .

2 Derjenige Heimathloſe , der ſich fünf Jahre in einer

Gemeinde ununterbrochen für ſich oder mit feiner Faz
milie aufgehalten hat , iſt der Gemeinde des Aufent⸗
halts zuzuweiſen.

Hater ſich in mehreren Gemeinden fünf Jahre lang
aufgehalten , ſo wird er der Gemeinde des letzten fünf⸗
jährigen Aufenthalts zugewieſen .



3 ) Sf ein fünfjähriger Aufenthalt in einer Gemeinde

nicht darzuthun , ſo wird er der Gemeinde zugewieſen ,
in welcher er geſetzlich getraut worden iſt , und zwar ,

wenn mehrere Gemeinden zu einer Pfarrei gehören ,

derjenigen Gemeinde , in welcher die an vorge⸗

nommen wurde.
Findet auch dieſe Beſtimmung keine Anwendung ,

ſo iſt

4) der Heimathloſe derjenigen Gentit zuzuweiſen , in

welcher er ſich zwar nicht fünf Jahre , aber doch mehr
als drei Monate zuletzt aufgehalten hat , und wenn

dies nicht anwendbarift, ſo kömmt

5 ) die Reihe an die Gemeinde , wo er
gebeken, oder als

Findling aufgefunden worden iſt .

Auf Kinder , welche in Gebärhäuſern , Strafan⸗
ſtalten oder anderen Gefängniſſen geboren wurden ,
findet dieſe Vorſchrift keine Anwendung .

60 Iſt der Geburtsort nicht auszumitteln , ſo iſt der Hei⸗

mathloſe derjenigen Gemeinde zuzuweiſen , in welcher er

ſich zuletzt aufgehalten hat , oder in welcher er aufge —

griffen worden iſt .

7 ) Die Ehefrauen der Heimathloſen , deren Ehe yom

Staate als bürgerlich gültig erklärt wird , erhalten

in dem Orte das Einſaſſenrecht , welchem ihr Tr
zugetheilt worden iſt .

= 4
§. EEI

Die Zuweiſung der Wittwer von Heimathloſen iſt

nach den obengedachten Beſtimmungen im §. 73 . 1 ) bis 60

zu entſcheiden .

Können ſolche nicht in Anwendung kommen , ſo ſind
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dieſelben der Gemeinde zuzutheilen , in welche ihr Ehe —
mann hätte gewieſen werden wenn er am Leben gez

weſen wäre .

SEST :

Werden Heimathloſe in Waldungen , die eine abgeſon⸗
derte Gemarkung haben , aufgegriffen , ſo ſind ſie der näch⸗

ſten Gemeinde zuzuweiſen , welcher die polizeiliche Auf -

ſicht nach §. 153 des Geſetzes uͤber Gemeindeverfaſſung
SUUE

670 ;

Die Kinder der Heimathloſen , die noch unter der väter —

lichen Gewalt ſind , erhalten das Einſaſſenrecht in der

Gemeinde , welder ihr Bater , oder bei unehelihen Kin -

dern die Mutter zugewieſen morden ift , oder zugewieſen
worden wäre , wenn die Eltern ſich noch am Leben befun —
den hätten .

ST Tee

Die Einſaſſenverhältniſſe der der elterlichen Gewalt zur

Zeit der Zuweiſung der Eltern in eine Gemeinde bereits

entlaſſenen Kinder werden nach den Vorſchriften des §. 73 .

1 ) bis 6 ) beurtheilt .

§. 78 .

Bei denjenigen Heimathloſen , welche einer Gemeinde

aus dem Grunde der Trauung in derſelben , oder weil ſie

in ſolcher geboren , oder in Waldungen , die eine abgeſon —
derte Gemarkung haben , aufgegriffen worden ſind , zuge —

wieſen wurden , liegt in Fällen des Nothſtandes dem

Staate die Unterhaltspflicht ob , und ebenſo nach ihrem
Abſterben hinſi e ihrer Kinder ,

1



§. 79 .

Einſaſſen , die ſich zehn Jahre in der Gemeinde , wel —

cher ſie zugewieſen worden ſind , klaglos betragen , und

ihren Unterhalt durch Fleiß und Thätigkeit ſich erworben

haben , kann der Gemeinderath , mit Zuſtimmung des Bür —

gerausſchuſſes , das Bürgerrecht ertheilen .

§. 80 .

Den Söhnen der Einſaſſen muß , wenn ſie das 25ſte

Jahr erreicht , einen guten Leumund haben , die in den

§ § . 10 —13 vorgeſchriebenen Bedingungen erfüllen und

zehn Jahre bereits in der Gemeinde ſich klaglos auf —

gehalten haben , das Bürgerrecht ertheilt werden . Sie

find jedoch ſchuldig , ſich nadh den Vorſchriften der 55 . 34

u. 35 in den Bürgergenuß einzukaufen .

WV Sitel

Von dem Verfahren in Buͤrgerannahme —

ſachen .

S SIn

Die Geſuche um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht

ſind mit allen erforderlichen Zeugniſſen dem Gemeinderathe
der Gemeinde , in welche die Aufnahme geſchehen ſoll ,

vorzulegen , welcher zu entſcheiden hat , ob nach Vor —

ſchrift dieſes Geſetzes die Aufnahme zu bewilligen oder ab —

zuſchlagen ſey . Nach erfolgter Entſchließung iſt der Bür —

gerausſchuß , und im Falle des §. 42 die Gemeinde über

ihre Zuſtimmung zu vernehmen , fofort die Aufnahme zu

verſagen , oder zu bewilligen .

§. 82 .

Jeder Betheiligte kann den Recurs gegen die Entſchlie —

ßung des Gemeinderaths nach den gegenwärtigen und
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künftigen Vorſchriften über Recurſe einlegen . Betheiligte

ſind :

1) der , welcher um Bürgerannahme , oder als Heimath⸗
loſer um Zulaſſung in eine Gemeinde nachgeſucht

hat ;

2 der Bürgerausſchuß , wenn er über eine Burgeran⸗

nahme nicht gehört , ober, ſeine Einſprache nicht beach⸗
tet worden iſt ;

3 ) Standes - und Grundherren in gleichem Falle, nach

Maßgabe des 6. 15 .

Einzelnen Mitgliedern der Gemeinde ſteht eben ſo wenig
ein Recurs zu , als der Gemeinde ſelbſt oder einer Zunft .

§. 83 .

Die Stelle , an welche der Recurs ergriffen wird , hat
immer nur darüber zu entſcheiden , ob die Vorſchriften
des Geſetzes in richtige Anwendung gekommen ſeyen oder

nicht , und ob hiernach die abweiſende Verfügung zu be —

ſtätigen , oder die Gemeinde zur Aufnahme verpflichtet ſey .
Die Gründe eines abändernden Erkenntniſſes ſind jedesmal

kurz anzugeben .

Der Gemeinderath iſt ebenfalls zum Recurs gegen ab —

ändernde Eutſchließungen der Staatsverwaltungsſtellen ,
oder wegen Zutheilung von Heimathloſen berechtigt , nach

den Doea Vorſchriften über aie
§. 84 .

Jedem , der durch betrügliche Angabe oder auf falſche

Urkunden , oder auf Urkunden/ welche unrichtige Angaben

enthalten , deren Unrichtigkeit er gewußt hat , um die

Bürgeraufnahme nachſucht , kann von dem Gemeinderathe
die Aufnahme als Bürger verſagt werden . Er leidet

außerdem die geſetzliche Strafe ſeines Verbrechens .
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Der geſezlichen Strafe unterliegt ebenſo derjenige, der

auf ſolche Urkunden oder betrügliche Angaben , das Bür⸗

gerrecht erſchlichen hat . Außer dieſem iſt demſelben , wenn

er ein badiſcher Staatsangehöriger iſt , auf Klage des Ge—
meinderathes von den Staatsverwaltungsſtellen das Bür⸗

gerrecht wieder zu entziehen , und derſelbe in ſeine frühere
Heimathsgemeinde zurückzuweiſen , wenn der Gemeinderath

dieſer Gemeinde wiſſentlich , oder durch grobes Verſchulden ,
ein falſches Zeugniß ausgeſtellt hat , durch welches die

Aufnahme in der andern Gemeinde veranlaßt wurde .

Das bezahlte Einkaufsgeld wird demjenigen , deſſen .
Bürgerrecht als nichtig erklärt worden iſt , nicht zurückge⸗
geben .

§. 86.
Wird im Falle des §. 85 der Aufgenommene auch nicht

zurückgewieſen , ſo verkiert er dennoch , und zwar der In⸗
länder auf drei Jahre , der Ausländer aber auf ſechs Jahre ,
den Bürgergenuß .

§. 87

Dieſe Klage kann jedoch nur eit Jahr lang , vom Tage
der Aufnahme an gerechnet , angeſtellt werden .

65 88 ;

Der geſetzlichen Strafe unterliegen ferner die Eltern ,
Vormünder , obrigkeitliche Perſonen , und alle , welche an
der Ausſtellung falſcher oder unrichtiger Urkunden oder

Zeugniſſe Theil genommen haben .



Tranſitoriſche Beſtimmungen .

Den Uebergang der Schutzbürger in dag

Gemeindebuͤrgerrecht betreffend .

§: 89 . ;

Von dem Tage an , an welchem dieſes Geſetz in Wirk⸗

ſamkeit tritt , erhalten die ſeitherigen Schutzbürger das

Gemeindebürgerrecht , mit Ausnahme des Bürgernutzens ,

wo ſie ſolchen ſeither nicht bezogen haben , und ſie über —⸗

nehmen zugleich alle Pflichten und Laſten der Gemeinde —

bürger .

Von dem nämlichen Zeitpunkt an hören auch alle beſon⸗

deren perſönlichen Gemeindedienſte auf , welche die Schutz —

bürger ſeither als ſolche zu leiſten hatten .
Die beſonderen Gemeindeabgaben , die die Schutzbürger

ſeither als ſolche zu entrichten hatten, hören erſt am näch⸗

ſten Verfalltag auf ; bis dahin ſind ſolche zu bezahlen .

7
§. 90 .

In Gemeinden , in welchen ſeither für den Antritt des

angeborenen Bürgerrechts eine beſondere Gebühr bezahlt

wurde , haben die Schutzbürger für das durch das gegen —

wärtige Geſetz ihnen verliehene Gemeindebürgerrecht die

im §. 12 beſtimmten Antrittsgebühren , nach Abzug deſſen ,

was ſie für ihre Aufnahme als Schutzbürger bezahlten , zu

entrichten .

S 9i

In den Gemeinden , in welchen Bürgergenuß beſteht ,

hat der ſeitherige Schutzbürger nach den Vorſchriften der

§ 8 . 34 und 35 den dreifachen Jahresbetrag der Bürger —

nutzuugen in die Gemeindekaſſe zu entrichten . Ihm gehen

—

——

hiano
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alle Gemeindebürger vor , welche an dem Tage , an wel —

chem das Geſetz in Wirkſamkeit tritt , zum Bürgergenuß

berechtigt und befähigt waren , und alle , welche ſich bis

zu dem Tage , an welchem er obgedachte Beiträge in die

Gemeindekaſſe entrichtet , befähigt haben .

§. 92 ,

Durch die Aufnahme der ſeitherigen Schutzbürger zu

Gemeindebürgern können die Genußtheile der jetzt in Be —

ſitz von Bürgergenüſſen befindlichen Ortsbürger , ſo lange

dieſe leben , nicht geſchmälert werdeu .

§. 03 .

Soweit die vorhandenen Genußtheile nicht für alle ſeit⸗

herige Schutzbürger hinreichen , rücken dieſe nach der Reihe ,

nach der fie in das Schutzbürgerrecht aufgenommen wur⸗

den , in die künftig offen werdenden Genußtheile ein .

Sind , ehe dieſe Genußtheile offen werden , andere Bürger
aufgenommen worden , oder haben diejenigen , welche ein

angeborneg Bürgerrecht hatten , daffelbe angetreten , fo ”
concurriren dieſe mit den ſeitherigen , noch mit keinen Ge—
nußtheilen verſehenen Schutzbürgern hinſichtlich des Ein —

rückens nach dem Verhältniß ihrer Anzahl zur Zahl aller

vorhandenen früheren Ortsbürger .

§. 94 .

In den Gemeinden ,in welchen die ſeitherigen Schutz —

bürger Antheil an Dem Bürgergenuß hatten , verbleibt er

denſelben in der bisherigen Art und Größe .

Bei dem Anſchlage des vorgedachten dreijährigen Wer —

thes des Bürgergenuſſes iſt der nach gleichem Maßſtabe

zu berechnende Betrag des Antheils , den die Schutzbürger
ſeither zu beziehen hatten , in Abrechnung zu bringen ,

und nur der Reſt in die Gemeindekaſſe zu bezahlen .



Die Söhne der ſeitherigen Schutzbürger , welche an

dem Tage , an welchem dieſes Geſetz in Wirkſamkeit

tritt , noch nicht volljährig ſind , werden von da an ſo

angeſehen , als wenn ihnen das Bürgerrecht angeboren

wäre .

§. 96 .

Die Töchter der ſeitherigen Schutzbürger werden , wenn

ſie ſich mit einem Gemeindebürger verheirathen , in Bezug

auf Vermögensnachweiſungen und Einkaufsgelder , wie

die Töchter der Ortsbürger behandelt .

Vorſtehendes Geſetz tritt mit dem 23 . April 4832 in

Wirkſamkeit .

Gegeben zu Karlsruhe in Unſ erem Großherzoglichen
Staatsminiſterium , den 31 . December 1831 .

Leopol d .

Winter .

Auf höchſten Befehl Sr . Königl. Hoheit des Großherzogs :

Eichrodt .
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